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Die Beiträge im Rahmen des Schweizer Rentensystems werden an die AHV (Alters- und Hinter-
lassenenversicherung)/IV (Invalidenversicherung)/EO (Erwebsersatzordnung für Militärdienst-
leistende) hälftig von den Arbeitgebern und von den Arbeitnehmern bezahlt. Bei Selbständigen 
dient das im Beitragsjahr erzielte Einkommen als Berechnungsgrundlage: 

Lohnbeiträge der Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden 20161 

  Arbeitgeberbeitrag Arbeitnehmerbeitrag Total 

AHV 4,2% 4,2% 8,4% 

IV 0,7% 0,7% 1,4% 

EO 0,225% 0,225% 0,45% 

 

  

                                     

1 Schweizerische Eidgenossenschaft, Beiträge an die Sozialversicherungen. Im Internet abrufbar unter der Ad-
resse: https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/ueberblick/beitraege.html. Abruf: 9. De-
zember 2016. 

Wissenschaftliche Dienste 

Kurzinformation 

Ausgewählte Informationen zum Schweizer Rentensystem 



Kurzinformation 
Ausgewählte Informationen zum Schweizer 
Rentensystem 
 

 

 

 

Fachbereich WD 6 (Arbeit und Soziales) 

Wissenschaftliche Dienste Seite 2 

Die Höhe der AHV-Rente hängt von mehreren Faktoren ab2: 

 den Beitragsjahren 

 der Höhe des Einkommens 

 allfälligen Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften. 

Beitragspflichtig sind Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die Beiträge werden direkt vom Lohn abge-
zogen. 

Eine volle Rente erhalten Personen, die ihre Beitragspflicht gänzlich erfüllt haben. Das ist der 
Fall, wenn der Berechtigte bzw. dessen Arbeitgeber zwischen dem 20. Altersjahr und dem Ren-
tenalter ununterbrochen AHV-Beiträge einbezahlt haben. 

Die Höhe der Rente (2016) hängt danach vom durchschnittlichen Jahreseinkommen ab. Beispiel: 

 Die Mindestente beträgt 1175 Franken pro Monat bei lückenloser Zahlung von AHV-Bei-
trägen.  

 Die Höchstrente beträgt 2350 Franken pro Monat bei lückenloser Zahlung von AHV-Bei-
trägen.  

Die Maximalrente darf von Gesetzes wegen nicht mehr als doppelt so hoch sein wie die Min-
destrente. 

Die Summe der Einzelrenten eines Ehepaares darf nicht größer sein als 150 Prozent der Höchst-
rente (3525 Franken). 
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2 Die Schweizer Behörden online, Wieviel Geld bekomme ich im Alter? Im Internet abrufbar unter der Adresse: 
https://www.ch.ch/de/ahv-rente-berechnen/. Abruf: 9. Dezember 2016. 


